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Hinweis zur Information

Wahlen zum Europaparlament 2009

Wahlrecht der nicht-spanischen, in Spanien ansässigen Bürger der Europäischen Union

Aufstellung der Wählerliste der Bürger der Europäischen Union
Die Wählerliste wird ausgehend von den Melderegistern aufgestellt.
Alle Personen müssen in dem Melderegister, der Gemeinde, in der sie sich gewöhnlich aufhalten, aufgeführt sein. Wer dies nicht ist, muss sich so bald wie möglich anmelden.
Um bei den Wahlen zum Europaparlament in Spanien wählen zu können, müssen die nicht-spanischen Bürger der Europäischen Union Ihren Wunsch zum Ausdruck bringen, dieses Recht in Spanien wahrzunehmen.
Zur Erleichterung dieses Schritts schickt das Wahlprüfungsamt im Oktober 2008 eine Mitteilung an alle Bürger der Europäschen Union, die in den Melderegistern aufgeführt sind.
Diese Mitteilung wird ein Erklärungsformular enthalten, in dem man zum Ausdruck bringen kann, ob man bei diesen Wahlen wählen möchte oder nicht. Der Bürger muss seine Mitteilung an die Landesbehörde des Wahlprüfungsamtes seiner Provinz zurückschicken. Diese Sendung ist portofrei.
Alle Bürger der Europäischen Union, die bei den Wahlen zum Europaparlament 2004 wählen durften und noch im Melderegister eingetragen sind, sind nach wie vor in der Wählerliste aufgeführt. Trotzdem werden sie vom Wahlprüfungsamt darüber und über die Daten, mit denen sie erfasst sind, informiert.
Alle, die sich zustimmend äußern, sowie die, die bereits in den Wählerlisten eingetragen waren, sind dort aufgenommen und können ihr Wahlrecht in Spanien wahrnehmen. Diese Listen können sechs Tage nach der Ausschreibung der Wahlen in den Rathäusern eingesehen werden.

Empfehlungen für die Bürger der Europäischen Union
1.-
Tragen Sie sich im Melderegister der Gemeinde, in der Sie sich gewöhnlich aufhalten, ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer Stadtverwaltung nach.
2.-
Wenn Sie die Mitteilung des Wahlprüfungsamtes erhalten, antworten Sie, wenn zutreffend, so früh wie möglich.
3.-
Sollten Sie diese Mitteilung Anfang November 2008 noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder an die Landesbehörde des Wahlprüfungsamtes Ihrer Provinz (Tel. 901 101 900).
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